
Satzung des Vereins  „Freibadfreunde Jungingen 
e.V.“ 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1)  Der Verein führt den Namen „Freibadfreunde Jungingen e.V.“ 
 und hat seinen Sitz in 72417 Jungingen. 
 Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Hechingen 
 eingetragen. 
 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 
 

§ 2 
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck ist  
 insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln 

an die Gemeinde Jungingen, zur Verwirklichung von sportlichen Zwecken 
durch die Unterhaltung des Freibades Jungingen, sowie durch die Einbringung 
der Arbeitskraft von Mitgliedern.  
 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen wer-

den 
 
(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnah-

meantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt Ge-
schäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem ge-
setzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zah-
lung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 



 
(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 

Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dies dem Antragsteller 
mitzuteilen. 

 
(4) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglie-

der auf Lebenszeit ernennen. 
 
 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem 

Verein.  
Bei juristischen Personen durch Auflösung. 
 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei 
beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austritts-
erklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt 
kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat einzuhalten ist. 

 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, 

wenn es den Verein schuldhaft schädigt oder seine Beitragsverpflichtung län-
ger als zwei Jahre nicht erfüllt.  

 
 
 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge 

 
(1) Bei der Aufnahme in den Verein verpflichtet sich das Mitglied einen jährlichen 

Mitgliedsbeitrag zu leisten.    
 
(2) Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind 

 
a) der Vorstand 

 
b) die Mitgliederversammlung   

 
c) Vorstand gem. § 26 BGB 
 



 
 
 

§ 7 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem  

 
a) Vorsitzenden 

 
b) Stellvertretenden Vorsitzenden 

 
c) Kassierer 

 
d) Schriftführer 

 
e) 5 – 8 Beisitzern. 

 
Der jeweilige Bürgermeister der Gemeinde Jungingen gehört Kraft Amtes zu-
sätzlich mit beratender Stimme dem Vorstand an.  
 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten von dem Vorsitzen-
den und dem stellvertretenden Vorsitzenden (§ 26 BGB). 

 Die Vorsitzenden sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. 
 
 

§ 8 
Zuständigkeit des Vorstands 

 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie Aufstel-

lung der Tagesordnung 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
c) Buchführung, Erstellen des Jahresberichts 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.    

 
 
 

§ 9 
Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt.  

 In besonderen Fällen können einzelne Vorstandsmitglieder auch für die Dauer 
eines Jahres gewählt werden.  

 



(2) Jedes  Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
 
(3) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch die Tätigkeit im Vorstand.  
 
(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands aus, so kann der Vorstand für die restli-

che Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 
 
 
 

§ 10 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Ver-

hinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die Ta-
gesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 

darunter der 1. Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. 
 Bei der Beschlussfassung entscheidet die relative Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.  

 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. 
 
(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, sowie die Erteilung der 
Entlastung 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
d) Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer von 2 Jahren. Die Kassenprü-

fer dürfen nicht dem Vorstand angehören. 
e) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins. 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 12 

Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt.  
 Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Veröffentlichung im 

Nachrichtenblatt der Gemeinde Jungingen, hierbei ist eine Frist von zwei Wo-
chen einzuhalten. 

 
(2)  Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversamm-

lung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergän-
zung der Tagesordnung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die 
Versammlung. 

 
 
 

§ 13 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglie-
der dies schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 
 
 

§ 14 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet. 
 
(2) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

erschienenen Mitglieder gefasst. 
 
(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 

muss schriftlich durchgeführt werden, wenn dies ein Drittel der erschienenen  
 Mitglieder beantragt. 
 
(5) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-

nen Stimmen erforderlich. 
 
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das 

vom jeweiligen Schriftführer und dem Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 
vom stellvertretenden Vorsitzenden, zu unterzeichnen ist. 



   
 
 

§ 15 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. 

 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorsit-

zenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt 

das Vermögen der Gemeinde Jungingen zu. Die es ausschließlich und unmit-
telbar zur Förderung des Sports in der Gemeinde Jungingen zu verwenden 
hat. 

 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 

einem anderen Grund aufgelöst wird, bei Wegfall seines bisherigen Zwecks, 
oder der Verein seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
 
 
 
Jungingen, den    06.05.2005  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


